
 

5.6. Der Vertrag über die Arbeitsweise der EU 
 

 

I. Einordnung/Kontextualisierung: Das institutionelle Gefüge der 
europäischen Politik  

 

II. Organisationsregeln im Einzelnen 

a. Entscheidungsinstitutionen 

b. Rechtsakte 

c. Finanzen/Haushalt 

d. Verstärkte Zusammenarbeit 

 

III. Der EU-Vertrag 

a. Struktur und Grundlagen des AEUV 

b. Energiepolitik (Referat) 

c. „Europäische Innenpolitik“: Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts 

d. Weitere Bereiche von Interesse 

 

 



Ia. Checks and Balances im neuen EUV 

 

Abbildung I.a: Wichtigste Elemente der gegenseitigen Kontrolle bzw. 
Abhängigkeit 
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Abbildung I.b: Ernennungskompetenzen bzw. Legitimationsquellen im 
Lissabon-Vertrag 
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Abbildung I.c: Abberufungskompetenzen 
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II.a.1: DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT (Art. 223-234) 
 

 

Art. 223 AEUV: Wahl zum EP 

 

Art. 224 AEUV: Politische Parteien auf europäischer Ebene 

 

Art. 225 AEUV: Aufforderungsrecht an Kommission zugunsten einer Initiative für 
einen Unionsakt 

 

Art. 226 AEUV: Untersuchungsausschüsse 

 

Art. 227 AEUV: Petitionsrecht an das EP 

 

Art. 228 AEUV: Europäischer Bürgerbauftragter 

 

Art. 229 AEUV: Sitzungsperiode(n) 

 

Art. 230 AEUV: Rolle der Kommission im Rahmen des EP 

 

Art. 231 AEUV: Mehrheitsbestimmung 

 

Art. 232 AEUV: Geschäftsordnung 

 

Art. 233 AEUV: Jährlicher Gesamtbericht 

 

Art. 234 AEUV: Misstrauensantrag gegen die Kommission 

 



II.a.2: DER EUROPÄISCHE RAT (Art. 235-236) 
 
 
Art. 235 AEUV: Stimmengewichtung, andere Mehrheits- und organisatorische fragen 
 
Art. 236 AEUV: Entscheidung über Zusammensetzungen des Rates, Rotationsregel 
 
 
 
 
 

II.a.3: DER RAT (Art. 237-243) 
 
 
Art. 237 AEUV: Einberufung 
 
Art. 238 AEUV: Regeln zur qualifizierten Mehrheit 
 
Art. 239 AEUV: Übertragbarkeit des Stimmrechts 
 
Art. 240 AEUV: Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV; Coreper); 
Generalsekretariat, Geschäftsordnung 
 
Art. 241 AEUV: Aufforderungsrecht an Kommission zugunsten einer Initiative für 
einen Unionsakt 

 
Art. 242 AEUV: Rechtliche Stellung der in den Verträgen vorgesehenen Ausschüsse 
 
Art. 243 AEUV: Festsetzung von Gehältern (z.B. des Präsidenten des Europäischen 
Rates u.a.) 
 



II.a.4: DIE KOMMISSION (Art. 244-250) 
 

Art. 244 AEUV: Rotationsprinzip der Kommission 

Gemäß Artikel 17 Absatz 5 des Vertrags über die Europäische Union werden die 
Kommissionsmitglieder in einem vom Europäischen Rat einstimmig festgelegten System 
der Rotation ausgewählt, das auf folgenden Grundsätzen beruht: 

a) Die Mitgliedstaaten werden bei der Festlegung der Reihenfolge und der Dauer 
der Amtszeiten ihrer Staatsangehörigen in der Kommission vollkommen gleich 
behandelt; demzufolge kann die Gesamtzahl der Mandate, welche 
Staatsangehörige zweier beliebiger Mitgliedstaaten innehaben, niemals um mehr 
als eines voneinander abweichen. 

b) Vorbehaltlich des Buchstabens a ist jede der aufeinander folgenden 
Kommissionen so zusammengesetzt, dass das demografische und geografische 
Spektrum der Gesamtheit der Mitgliedstaaten auf zufrieden stellende Weise zum 
Ausdruck kommt. 

 

Art. 245 AEUV: Unabhängigkeit der Mitglieder der Kommission 

 

Art. 246 AEUV: Rücktritt, Tod eines Mitglieds der Kommission 

 

Art. 247 AEUV: Amtsenthebung 

 

Art. 248 AEUV: Innere Gliederung der Kommission durch ihren Präsidenten 

 

Art. 249 AEUV:  Geschäftsordnung, Gesamtbericht 

 

Art. 250 AEUV: Absolute Mehrheitsregel 

 



II.a.5: DER GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION 
(Art. 251-281 AEUV) 
 

Art. 251 AEUV: Organisation in Kammern 

 

Art. 252 AEUV: (Acht) Generalanwälte 

 

Art. 253 AEUV: Unabhängigkeit der Richter; Ernennung auf sechs Jahre 

 

Art. 254 AEUV: Flexible Zahl der Richter 

 

Art. 255 AEUV: Ernennungsausschuss 

 

Art. 256 AEUV: Zuständigkeiten 

(1) Zuständigkeit für die Überwachung der Rechtmäßigkeit von Gesetzgebungsakten 
(Art. 263), Organklage (Art. 265), Klagen bei Schaden durch Amtstätigkeit (Art. 
268/340), Klagen bzgl. des Statuts der Beamten der Union (Art. 270), Verträge im 
Namen der Union (Art. 272) 

(2) Zuständigkeit für Entscheidungen über Rechtsmittel gegen die Entscheidungen der 
Fachgerichte. 

(3) Vorabentscheidungen in genannten Sachgebieten. 

 

Art. 257 AEUV: Beigeordnete Fachgerichte 

 

Art. 258 AEUV: Anrufung des EuGH durch die Kommission bei 
Verpflichtungsverletzungen von Mitgliedstaaten 

 

Art. 260 AEUV: Verfahren und Zwangsgelder gegen Mitgliedstaaten 

 

Art. 261 AEUV: Ermessensnachprüfung bei Zwangsmaßnahmen gegen 
Mitgliedstaaten 

 

Art. 262 AEUV: (Künftig mögliche) Europäische Rechtstitel für das geistige Eigentum 

 

Art. 263 AEUV: Überwachung der Rechtmäßigkeit von Gesetzgebungsakten 

 

Art. 264 AEUV: Nichterklärung von unrechtmäßigen Gesetzgebungsakten 



 

Art. 265 AEUV: Organklagen 

 

Art. 266 AEUV: Nichtigkeitserklärung bei Organklagen 

 

Art. 267 AEUV: Vorabentscheidungen 

 

Art. 268 AEUV: Zuständigkeit bei Schadenersatz bei Unionshandeln 

 

Art. 269 AEUV: Beschränkung der Zuständigkeit bei Verfehlungen eines 
Mitgliedstaats (Art. 7 EUV) auf Verfahrensbestimmungen 

 

Art. 270 AEUV: Zuständigkeit bei Streitsachen zwischen der Union und deren 
Bediensteten 

 

Art. 271 AEUV: Weitere Zuständigkeiten hinsichtlich der Unionsorgane 

 

Art. 272 AEUV: Verträge im Namen der Union 

 

Art. 273 AEUV: Schiedsverträge 

 

Art. 274 AEUV: Zuständigkeit der einzelstaatlichen Gericht, falls Union Partei ist 

 

Art. 275 AEUV: Nichtzuständigkeit im Hinblick auf die GASP 

 

Art. 276 AEUV: Nichtzuständigkeit für Überprüfung der Gültigkeit oder 
Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen der Polizei oder anderer 
Strafverfolgungsbehörden 

 

Art. 278 AEUV: Ausschluss aufschiebender Wirkung durch Klage vor dem EuGH 

 

Art. 279 AEUV: Möglichkeit einstweiliger Anordnungen durch den EuGH 

 

Art. 280 AEUV: Zwangsvollstreckbarkeit durch EuGH (nicht gegen Staaten; Art. 
299) 

 

Art. 281 AEUV: Satzung des EuGH 



 
Quelle: http://www.rewi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/or/europarecht/downloads/Lissabonvertrag/Rechts-
setzung_im_Rahmen_der_EU_Vertrag_von_Lissabon.pdf. 

 

 



II.b: DIE RECHTSAKTE DER UNION (Art. 288-292 AEUV) 
 

Art. 288 AEUV: Rechtsakte der Union 

Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union nehmen die Organe Verordnungen, 
Richtlinien, Beschlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen an. 

Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt 
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu 
erreichenden Ziels verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der 
Form und der Mittel. 

Beschlüsse sind in allen ihren Teilen verbindlich. Sind sie an bestimmte Adressaten 
gerichtet, so sind sie nur für diese verbindlich. 

Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich. 

 

Art. 289 AEUV: Arten von Gesetzgebungsverfahren 

(1) Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren besteht in der gemeinsamen Annahme einer 
Verordnung, einer Richtlinie oder eines Beschlusses durch das Europäische Parlament 
und den Rat auf Vorschlag der Kommission. Dieses Verfahren ist in Artikel 294 
festgelegt. 

(2) In bestimmten, in den Verträgen vorgesehenen Fällen erfolgt als besonderes 
Gesetzgebungsverfahren die Annahme einer Verordnung, einer Richtlinie oder eines 
Beschlusses durch das Europäische Parlament mit Beteiligung des Rates oder durch den 
Rat mit Beteiligung des Europäischen Parlaments. 

(3) Rechtsakte, die gemäß einem Gesetzgebungsverfahren angenommen werden, sind 
Gesetzgebungsakte. 

(4) In bestimmten, in den Verträgen vorgesehenen Fällen können Gesetzgebungsakte auf 
Initiative einer Gruppe von Mitgliedstaaten oder des Europäischen Parlaments, auf 
Empfehlung der Europäischen Zentralbank oder auf Antrag des Gerichtshofs oder der 
Europäischen Investitionsbank erlassen werden. 

 

Art. 290 AEUV: Rechtsakte ohne Gesetzescharakter; „delegierte“ Rechtsakte 

 

Art. 291 AEUV: Durchführungsgebot verbindlicher Rechtsakte für Mitgliedstaaten 
(„Durchführungsrechtsakte) 

 

Art. 292 AEUV: Empfehlungen durch den Rat 



Art. 293 AEUV: Einstimmiges Abänderungsrecht für Kommissionsvorschläge (mit 
Ausnahmen) 

 

Art. 294 AEUV: Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (ex-Artikel 251 EGV) 

 

Art. 295 AEUV: Interinstitutionelle Vereinbarungen 

 

Art. 296 AEUV: Art der zu erlassenden Rechtsakte, falls Format von den Verträgen 
nicht explizit vorgegeben 

 

Art. 297 AEUV: Unterzeichnung von Rechtsakten, Inkrafttreten, Veröffentlichung 

(1) Gesetzgebungsakte, die gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen 
wurden, werden vom Präsidenten des Europäischen Parlaments und vom Präsidenten 
des Rates unterzeichnet. 

Gesetzgebungsakte, die gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren erlassen 
wurden, werden vom Präsidenten des Organs unterzeichnet, das sie erlassen hat. 

(…) 

(2) Rechtsakte ohne Gesetzescharakter, die als Verordnung, Richtlinie oder Beschluss, 
der an keinen bestimmten Adressaten gerichtet ist, erlassen wurden, werden vom 
Präsidenten des Organs unterzeichnet, das sie erlassen hat. 

(…) 

 

Art. 298 AEUV: Unterstützung durch Verwaltung 

(1) Zur Ausübung ihrer Aufgaben stützen sich die Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union auf eine offene, effiziente und unabhängige europäische Verwaltung. 

(…)  

 

Art. 300-304 AEUV: Wirtschafts- und Sozialausschuss  

 

Art. 300, 305-307 AEUV: Ausschuss der Regionen 

 



II. c: FINANZVORSCHRIFTEN (Art. 310-324 AEUV)  
 

Art. 311 AEUV: Eigenmittel der Union 

Die Union stattet sich mit den erforderlichen Mitteln aus, um ihre Ziele erreichen und 
ihre Politik durchführen zu können. 

Der Haushalt wird unbeschadet der sonstigen Einnahmen vollständig aus Eigenmitteln 
finanziert. 

Der Rat erlässt gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren einstimmig und nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments einen Beschluss, mit dem die Bestimmungen 
über das System der Eigenmittel der Union festgelegt werden. Darin können neue 
Kategorien von Eigenmitteln eingeführt oder bestehende Kategorien abgeschafft werden. 
Dieser Beschluss tritt erst nach Zustimmung der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren 
jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft. 

Der Rat legt gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen 
Durchführungsmaßnahmen zu dem System der Eigenmittel der Union fest, sofern dies in 
dem nach Absatz 3 erlassenen Beschluss vorgesehen ist. Der Rat beschließt nach 
Zustimmung des Europäischen Parlaments. 

 

Art. 312 AEUV: Mehrjähriger Finanzrahmen 

(1) Mit dem mehrjährigen Finanzrahmen soll sichergestellt werden, dass die Ausgaben 
der Union innerhalb der Grenzen ihrer Eigenmittel eine geordnete Entwicklung nehmen. 
Er wird für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren aufgestellt. 

Bei der Aufstellung des jährlichen Haushaltsplans der Union ist der mehrjährige 
Finanzrahmen einzuhalten. 

(…)  

(3) In dem Finanzrahmen werden die jährlichen Obergrenzen der Mittel für 
Verpflichtungen je Ausgabenkategorie und die jährliche Obergrenze der Mittel für 
Zahlungen festgelegt. Die Ausgabenkategorien, von denen es nur wenige geben darf, 
entsprechen den Haupttätigkeitsbereichen der Union. 

(…) 

 

Art. 314 AEUV: Jahreshaushaltsplan 

 

Art. 317 AEUV: Ausführung des Haushaltsplans: durch Kommission 

 

Art. 324 AEUV: Steuerungsgremium 

Auf Initiative der Kommission werden im Rahmen der nach diesem Titel vorgesehenen 
Haushaltsverfahren regelmäßige Treffen der Präsidenten des Europäischen Parlaments, 
des Rates und der Kommission einberufen. Diese treffen alle erforderlichen Maßnahmen, 
um die Abstimmung und Annäherung der Standpunkte der Organe, denen sie vorstehen, 
zu fördern und so die Durchführung dieses Titels zu erleichtern. 



II.d: VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT (Art. 326-334 
AEUV) 
 

 

Art. 326 AEUV: Grundlagen 

Eine Verstärkte Zusammenarbeit achtet die Verträge und das Recht der Union. Sie darf 
weder den Binnenmarkt noch den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt beeinträchtigen. Sie darf für den Handel zwischen den Mitgliedstaaten 
weder ein Hindernis noch eine Diskriminierung darstellen noch darf sie zu Verzerrungen 
des Wettbewerbs zwischen den Mitgliedstaaten führen. 

 

Art. 327 AEUV: Verstärkte Zusammenarbeit und Mitgliedstaaten  

 

Art. 328 AEUV: Inklusionsbestimmung 

 

Art. 329 AEUV: Verfahren der Begründung einer Verstärkten Zusammenarbeit 

 

Art. 330 AEUV: Beratungsrecht aller Mitglieder des Rates 

 

Art. 331 AEUV: (Begrenztes) Prüfungsrecht der Kommission 

 

Art. 332 AEUV: Finanzierung ausschließlich durch beteiligte Mitgliedstaaten 

 

Art. 333 AEUV: Abstimmungsgrundsätze 

 

Art. 334 AEUV: Kohärenzgebot für Verstärkte Zusammenarbeit 

 

  



III.A: STRUKTUR UND GRUNDLAGEN DES AEUV 
(FORTSETZUNG) 
 

Präambel AEUV 
 
SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, DER PRÄSIDENT DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, DER PRÄSIDENT DER 
FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN 
REPUBLIK, IHRE KÖNIGLICHE HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON 
LUXEMBURG, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE,1 
 
IN DEM FESTEN WILLEN, die Grundlagen für einen immer engeren 
Zusammenschluss der europäischen Völker zu schaffen, 

ENTSCHLOSSEN, durch gemeinsames Handeln den wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt ihrer Staaten zu sichern, indem sie die Europa trennenden Schranken 
beseitigen, 

IN DEM VORSATZ, die stetige Besserung der Lebens- und Beschäftigungsbedingungen 
ihrer Völker als wesentliches Ziel anzustreben, 

IN DER ERKENNTNIS, dass zur Beseitigung der bestehenden Hindernisse ein 
einverständliches Vorgehen erforderlich ist, um eine beständige Wirtschaftsausweitung, 
einen ausgewogenen Handelsverkehr und einen redlichen Wettbewerb zu gewährleisten, 

IN DEM BESTREBEN, ihre Volkswirtschaften zu einigen und deren harmonische 
Entwicklung zu fördern, indem sie den Abstand zwischen einzelnen Gebieten und den  
Rückstand weniger begünstigter Gebiete verringern, 

IN DEM WUNSCH, durch eine gemeinsame Handelspolitik zur fortschreitenden 
Beseitigung der Beschränkungen im zwischenstaatlichen Wirtschaftsverkehr beizutragen, 

IN DER ABSICHT, die Verbundenheit Europas mit den überseeischen Ländern zu 
bekräftigen, und in dem Wunsch, entsprechend den Grundsätzen der Satzung der 
Vereinten Nationen den Wohlstand der überseeischen Länder zu fördern, 

ENTSCHLOSSEN, durch diesen Zusammenschluss ihrer Wirtschaftskräfte Frieden und 
Freiheit zu wahren und zu festigen, und mit der Aufforderung an die anderen Völker 
Europas, die sich zu dem gleichen hohen Ziel bekennen, sich diesen Bestrebungen 
anzuschließen, 

ENTSCHLOSSEN, durch umfassenden Zugang zur Bildung und durch ständige 
Weiterbildung auf einen möglichst hohen Wissensstand ihrer Völker hinzuwirken, 

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen Vollmachten wie 
folgt übereingekommen: 

                                                 
1 Seit dem ursprünglichen Vertragsschluss sind Mitgliedstaaten der Europäischen Union geworden: 
die Republik Bulgarien, die Tschechische Republik, das Königreich Dänemark, die Republik Estland, 
die Hellenische Republik, das Königreich Spanien, Irland, die Republik Zypern, die Republik 
Lettland, die Republik Litauen, die Republik Ungarn, die Republik Malta, die Republik Österreich, 
die Republik Polen, die Portugiesische Republik, Rumänien, die Republik Slowenien, die 
Slowakische Republik, die Republik Finnland, das Königreich Schweden und das Vereinigte 
Königreich Großbritannien und Nordirland. 
 



III.A. STRUKTUR UND GRUNDLAGEN DES AEUV (FORTSETZUNG) 
 
 
Art. 1 AEUV: Anwendungsbereich des AEUV 
 
(1) Dieser Vertrag regelt die Arbeitsweise der Union und legt die Bereiche, die 
Abgrenzung und die Einzelheiten der Ausübung ihrer Zuständigkeiten fest. 
(2) Dieser Vertrag und der Vertrag über die Europäische Union bilden die Verträge, auf 
die sich die Union gründet. Diese beiden Verträge, die rechtlich gleichrangig sind, 
werden als „die Verträge“ bezeichnet. 
 

Art. 2-6 AEUV: Kompetenzverteilung 

 

Art. 7 AEUV: Kohärenzgebot 

Die Union achtet auf die Kohärenz zwischen ihrer Politik und ihren Maßnahmen in den 
verschiedenen Bereichen und trägt dabei unter Einhaltung des Grundsatzes der 
begrenzten Einzelermächtigung ihren Zielen in ihrer Gesamtheit Rechnung. 

 

Art. 8 AEUV: Gleichheitsbestimmung; Gleichzeit von Männern und Frauen 

 

Art. 9 AEUV: Weitere Ziele 

Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen trägt die 
Union den Erfordernissen im Zusammenhang mit der Förderung eines hohen 
Beschäftigungsniveaus, mit der Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, 
mit der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie mit einem hohen Niveau der 
allgemeinen und beruflichen Bildung und des Gesundheitsschutzes Rechnung. 

 

Art. 10: Diskriminierungsverbot 

 

Art. 11 AEUV: Umweltschutz, Nachhaltige Entwicklung 

 

Art. 12 AEUV: Verbraucherschutz 

 

Art. 13 AEUV: Tierschutz 

 

Art. 15 AEUV: Transparenz; Zugang zu öffentlichen Dokumenten 

 

Art. 16 AEUV: Datenschutz 

 

Art. 17 AEUV: Status von Kirchen und religiösen Vereinigungen 



III.c: DER RAUM DER FREIHEIT, DER SICHERHEIT UND 
DES RECHTS 
 

Art. 67 AEUV: Grundlagen 

(1) Die Union bildet einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem die 
Grundrechte und die verschiedenen Rechtsordnungen und -traditionen der 
Mitgliedstaaten geachtet werden. 

(2) Sie stellt sicher, dass Personen an den Binnengrenzen nicht kontrolliert werden, und 
entwickelt eine gemeinsame Politik in den Bereichen Asyl, Einwanderung und 
Kontrollen an den Außengrenzen, die sich auf die Solidarität der Mitgliedstaaten gründet 
und gegenüber Drittstaatsangehörigen angemessen ist. Für die Zwecke dieses Titels 
werden Staatenlose den Drittstaatsangehörigen gleichgestellt. 

(3) Die Union wirkt darauf hin, durch Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von 
Kriminalität sowie von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, zur Koordinierung und 
Zusammenarbeit von Polizeibehörden und Organen der Strafrechtspflege und den 
anderen zuständigen Behörden sowie durch die gegenseitige Anerkennung 
strafrechtlicher Entscheidungen und erforderlichenfalls durch die Angleichung der 
strafrechtlichen Rechtsvorschriften ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. 

(4) Die Union erleichtert den Zugang zum Recht, insbesondere durch den Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen in 
Zivilsachen. 

 

Art. 68 AEUV: Rolle des Europäischen Rates 

Der Europäische Rat legt die strategischen Leitlinien für die gesetzgeberische und 
operative Programmplanung im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts fest. 

 

Art. 69 AEUV: Rolle der nationalen Parlamente 

Die nationalen Parlamente tragen bei Gesetzgebungsvorschlägen und -initiativen, die im 
Rahmen der Kapitel 4 und 5 vorgelegt werden, Sorge für die Achtung des 
Subsidiaritätsprinzips nach Maßgabe des Protokolls über die Anwendung der Grundsätze 
der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. 

 

Art. 71 AEUV: Ständiger Ausschuss („Art. 71-Ausschuss“) 

Im Rat wird ein ständiger Ausschuss eingesetzt, um sicherzustellen, dass innerhalb der 
Union die operative Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit gefördert und 
verstärkt wird. Er fördert unbeschadet des Artikels 240 die Koordinierung der 
Maßnahmen der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten. Die Vertreter der 
betroffenen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union können an den Arbeiten des 
Ausschusses beteiligt werden. Das Europäische Parlament und die nationalen 
Parlamente werden über die Arbeiten des Ausschusses auf dem Laufenden gehalten. 

 

Art. 77 AEUV: Grundlagen I im Bereich Grenzkontrollen, Asyl, Einwanderung 



(1) Die Union entwickelt eine Politik, mit der 

a) sichergestellt werden soll, dass Personen unabhängig von ihrer 
Staatsangehörigkeit beim Überschreiten der Binnengrenzen nicht kontrolliert 
werden; 

b) die Personenkontrolle und die wirksame Überwachung des Grenzübertritts an 
den Außengrenzen sichergestellt werden soll; 

c) schrittweise ein integriertes Grenzschutzsystem an den Außengrenzen 
eingeführt werden soll. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 erlassen das Europäische Parlament und der Rat 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen, die folgende Bereiche 
betreffen: 

a) die gemeinsame Politik in Bezug auf Visa und andere kurzfristige 
Aufenthaltstitel; 

b) die Kontrollen, denen Personen beim Überschreiten der Außengrenzen 
unterzogen werden; 

c) die Voraussetzungen, unter denen sich Drittstaatsangehörige innerhalb der 
Union während eines kurzen Zeitraums frei bewegen können; 

d) alle Maßnahmen, die für die schrittweise Einführung eines integrierten 
Grenzschutzsystems an den Außengrenzen erforderlich sind; 

e) die Abschaffung der Kontrolle von Personen gleich welcher Staatsangehörigkeit 
beim Überschreiten der Binnengrenzen. 

(…) 

 

Art. 78 AEUV: Asylpolitik 

 

Art. 79 AEUV: Einwanderungspolitik 

 

 Beide Politikfelder mit ordentlichem Gesetzgebungsverfahren 



 

Art. 81 AEUV: Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen 

 (1) Die Union entwickelt eine justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen mit 
grenzüberschreitendem Bezug, die auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung 
gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen beruht. Diese Zusammenarbeit 
kann den Erlass von Maßnahmen zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten umfassen. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 erlassen das Europäische Parlament und der Rat, 
insbesondere wenn dies für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts 
erforderlich ist, gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen, die 
Folgendes sicherstellen sollen: 

a) die gegenseitige Anerkennung und die Vollstreckung gerichtlicher und 
außergerichtlicher Entscheidungen zwischen den Mitgliedstaaten; 

b) die grenzüberschreitende Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher 
Schriftstücke; 

c) die Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden Kollisionsnormen und 
Vorschriften zur Vermeidung von Kompetenzkonflikten; 

d) die Zusammenarbeit bei der Erhebung von Beweismitteln; 

e) einen effektiven Zugang zum Recht; 

f) die Beseitigung von Hindernissen für die reibungslose Abwicklung von 
Zivilverfahren, erforderlichenfalls durch Förderung der Vereinbarkeit der in den 
Mitgliedstaaten geltenden zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften; 

g) die Entwicklung von alternativen Methoden für die Beilegung von 
Streitigkeiten; 

h) die Förderung der Weiterbildung von Richtern und Justizbediensteten. 

(3) Abweichend von Absatz 2 werden Maßnahmen zum Familienrecht mit 
grenzüberschreitendem Bezug vom Rat gemäß einem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren festgelegt. Dieser beschließt einstimmig nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments. 

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission einen Beschluss erlassen, durch den die 
Aspekte des Familienrechts mit grenzüberschreitendem Bezug bestimmt werden, die 
Gegenstand von Rechtsakten sein können, die gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren erlassen werden. Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung 
des Europäischen Parlaments. 

Der in Unterabsatz 2 genannte Vorschlag wird den nationalen Parlamenten übermittelt. 
Wird dieser Vorschlag innerhalb von sechs Monaten nach der Übermittlung von einem 
nationalen Parlament abgelehnt, so wird der Beschluss nicht erlassen. Wird der 
Vorschlag nicht abgelehnt, so kann der Rat den Beschluss erlassen. 



 

Art. 82 AEUV: Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen 

(1) Die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen in der Union beruht auf dem 
Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Urteile und Entscheidungen und 
umfasst die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in den in Absatz 2 
und in Artikel 83 genannten Bereichen. 

Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen, um 

a) Regeln und Verfahren festzulegen, mit denen die Anerkennung aller Arten von 
Urteilen und gerichtlichen Entscheidungen in der gesamten Union sichergestellt 
wird; 

b) Kompetenzkonflikte zwischen den Mitgliedstaaten zu verhindern und 
beizulegen; 

c) die Weiterbildung von Richtern und Staatsanwälten sowie Justizbediensteten 
zu fördern; 

d) die Zusammenarbeit zwischen den Justizbehörden oder entsprechenden 
Behörden der Mitgliedstaaten im Rahmen der Strafverfolgung sowie des Vollzugs 
und der Vollstreckung von Entscheidungen zu erleichtern. 

 (2) Soweit dies zur Erleichterung der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Urteile 
und Entscheidungen und der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen mit grenzüberschreitender Dimension erforderlich ist, können das 
Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
durch Richtlinien Mindestvorschriften festlegen. Bei diesen Mindestvorschriften werden 
die Unterschiede zwischen den Rechtsordnungen und -traditionen der Mitgliedstaaten 
berücksichtigt. 

Die Vorschriften betreffen Folgendes: 

a) die Zulässigkeit von Beweismitteln auf gegenseitiger Basis zwischen den 
Mitgliedstaaten; 

b) die Rechte des Einzelnen im Strafverfahren; 

c) die Rechte der Opfer von Straftaten; 

d) sonstige spezifische Aspekte des Strafverfahrens, die zuvor vom Rat durch 
Beschluss bestimmt worden sind; dieser Beschluss wird vom Rat einstimmig nach 
Zustimmung des Europäischen Parlaments erlassen. 

Der Erlass von Mindestvorschriften nach diesem Absatz hindert die Mitgliedstaaten 
nicht daran, ein höheres Schutzniveau für den Einzelnen beizubehalten oder 
einzuführen. 

(3) Ist ein Mitglied des Rates der Auffassung, dass ein Entwurf einer Richtlinie nach 
Absatz 2 grundlegende Aspekte seiner Strafrechtsordnung berühren würde, so kann es 
beantragen, dass der Europäische Rat befasst wird. In diesem Fall wird das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren ausgesetzt. 

(…) 



 

Art. 84 AEUV: Besonders schwere Kriminalität 

 (1) Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren durch Richtlinien Mindestvorschriften zur Festlegung von 
Straftaten und Strafen in Bereichen besonders schwerer Kriminalität festlegen, die 
aufgrund der Art oder der Auswirkungen der Straftaten oder aufgrund einer besonderen 
Notwendigkeit, sie auf einer gemeinsamen Grundlage zu bekämpfen, eine 
grenzüberschreitende Dimension haben. 

Derartige Kriminalitätsbereiche sind: Terrorismus, Menschenhandel und sexuelle 
Ausbeutung von Frauen und Kindern, illegaler Drogenhandel, illegaler Waffenhandel, 
Geldwäsche, Korruption, Fälschung von Zahlungsmitteln, Computerkriminalität und 
organisierte Kriminalität. 

Je nach Entwicklung der Kriminalität kann der Rat einen Beschluss erlassen, in dem 
andere Kriminalitätsbereiche bestimmt werden, die die Kriterien dieses Absatzes erfüllen. 
Er beschließt einstimmig nach Zustimmung des Europäischen Parlaments. 

(2) Erweist sich die Angleichung der strafrechtlichen Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten als unerlässlich für die wirksame Durchführung der Politik der Union auf 
einem Gebiet, auf dem Harmonisierungsmaßnahmen erfolgt sind, so können durch 
Richtlinien Mindestvorschriften für die Festlegung von Straftaten und Strafen auf dem 
betreffenden Gebiet festgelegt werden. Diese Richtlinien werden unbeschadet des 
Artikels 76 gemäß dem gleichen ordentlichen oder besonderen Gesetzgebungsverfahren 
wie die betreffenden Harmonisierungsmaßnahmen erlassen. 

(…) 

 

Art. 85 AEUV: Eurojust 

 (1) Eurojust hat den Auftrag, die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den 
nationalen Behörden zu unterstützen und zu verstärken, die für die Ermittlung und 
Verfolgung von schwerer Kriminalität zuständig sind, wenn zwei oder mehr 
Mitgliedstaaten betroffen sind oder eine Verfolgung auf gemeinsamer Grundlage 
erforderlich ist; Eurojust stützt sich dabei auf die von den Behörden der Mitgliedstaaten 
und von Europol durchgeführten Operationen und gelieferten Informationen. 

Zu diesem Zweck legen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen den Aufbau, die 
Arbeitsweise, den Tätigkeitsbereich und die Aufgaben von Eurojust fest. Zu diesen 
Aufgaben kann Folgendes gehören: 

a) Einleitung von strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen sowie Vorschläge zur 
Einleitung von strafrechtlichen Verfolgungsmaßnahmen, die von den zuständigen 
nationalen Behörden durchgeführt werden, insbesondere bei Straftaten zum 
Nachteil der finanziellen Interessen der Union; 

b) Koordinierung der unter Buchstabe a genannten Ermittlungs- und 
Verfolgungsmaßnahmen; 

c) Verstärkung der justiziellen Zusammenarbeit, unter anderem auch durch die 
Beilegung von Kompetenzkonflikten und eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Justiziellen Netz. 

Art. 86 AEUV: Europäische Staatsanwaltschaft 



(1) Zur Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union 
kann der Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen 
ausgehend von Eurojust eine Europäische Staatsanwaltschaft einsetzen. Der Rat 
beschließt einstimmig nach Zustimmung des Europäischen Parlaments. 

Sofern keine Einstimmigkeit besteht, kann eine Gruppe von mindestens neun 
Mitgliedstaaten beantragen, dass der Europäische Rat mit dem Entwurf einer 
Verordnung befasst wird. In diesem Fall wird das Verfahren im Rat ausgesetzt. Nach 
einer Aussprache verweist der Europäische Rat im Falle eines Einvernehmens den 
Entwurf binnen vier Monaten nach Aussetzung des Verfahrens an den Rat zur Annahme 
zurück. 

Sofern kein Einvernehmen erzielt wird, mindestens neun Mitgliedstaaten aber eine 
Verstärkte Zusammenarbeit auf der Grundlage des betreffenden Entwurfs einer 
Verordnung begründen möchten, teilen diese Mitgliedstaaten dies binnen derselben Frist 
dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission mit. (...). 

(2) Die Europäische Staatsanwaltschaft ist, gegebenenfalls in Verbindung mit Europol, 
zuständig für die strafrechtliche Untersuchung und Verfolgung sowie die 
Anklageerhebung in Bezug auf Personen, die als Täter oder Teilnehmer Straftaten zum 
Nachteil der finanziellen Interessen der Union begangen haben, die in der Verordnung 
nach Absatz 1 festgelegt sind. Die Europäische Staatsanwaltschaft nimmt bei diesen 
Straftaten vor den zuständigen Gerichten der Mitgliedstaaten die Aufgaben der 
Staatsanwaltschaft wahr. 

 (3) Die in Absatz 1 genannte Verordnung legt die Satzung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft, die Einzelheiten für die Erfüllung ihrer Aufgaben, die für ihre 
Tätigkeit geltenden Verfahrensvorschriften sowie die Regeln für die Zulässigkeit von 
Beweismitteln und für die gerichtliche Kontrolle der von der Europäischen 
Staatsanwaltschaft bei der Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommenen Prozesshandlungen 
fest. 

(4) Der Europäische Rat kann gleichzeitig mit der Annahme der Verordnung oder im 
Anschluss daran einen Beschluss zur Änderung des Absatzes 1 mit dem Ziel einer 
Ausdehnung der Befugnisse der Europäischen Staatsanwaltschaft auf die Bekämpfung 
der schweren Kriminalität mit grenzüberschreitender Dimension und zur entsprechenden 
Änderung des Absatzes 2 hinsichtlich Personen, die als Täter oder Teilnehmer schwere, 
mehr als einen Mitgliedstaat betreffende Straftaten begangen haben, erlassen. Der 
Europäische Rat beschließt einstimmig nach Zustimmung des Europäischen Parlaments 
und nach Anhörung der Kommission. 



 

Art. 87 AEUV: Polizeiliche Zusammenarbeit 

 (1) Die Union entwickelt eine polizeiliche Zusammenarbeit zwischen allen zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten, einschließlich der Polizei, des Zolls und anderer auf die 
Verhütung oder die Aufdeckung von Straftaten sowie entsprechende Ermittlungen 
spezialisierter Strafverfolgungsbehörden. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 können das Europäische Parlament und der Rat 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen erlassen, die Folgendes 
betreffen: 

a) Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analysieren und Austauschen sachdienlicher 
Informationen; 

b) Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung von Personal sowie Zusammenarbeit in 
Bezug auf den Austausch von Personal, die Ausrüstungsgegenstände und die 
kriminaltechnische Forschung; 

c) gemeinsame Ermittlungstechniken zur Aufdeckung schwerwiegender Formen der 
organisierten Kriminalität. 

(3) Der Rat kann gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen 
erlassen, die die operative Zusammenarbeit zwischen den in diesem Artikel genannten 
Behörden betreffen. Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments. 

Sofern keine Einstimmigkeit besteht, kann eine Gruppe von mindestens neun 
Mitgliedstaaten beantragen, dass der Europäische Rat mit dem Entwurf von Maßnahmen 
befasst wird. In diesem Fall wird das Verfahren im Rat ausgesetzt. Nach einer 
Aussprache verweist der Europäische Rat im Falle eines Einvernehmens den Entwurf 
binnen vier Monaten nach Aussetzung des Verfahrens an den Rat zur Annahme zurück. 

Sofern kein Einvernehmen erzielt wird, mindestens neun Mitgliedstaaten aber eine 
Verstärkte Zusammenarbeit auf der Grundlage des betreffenden Entwurfs von 
Maßnahmen begründen möchten, teilen diese Mitgliedstaaten dies binnen derselben Frist 
dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission mit.  

 

 

Art. 88 AEUV: Europol 

(1) Europol hat den Auftrag, die Tätigkeit der Polizeibehörden und der anderen 
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten sowie deren gegenseitige Zusammenarbeit 
bei der Verhütung und Bekämpfung der zwei oder mehr Mitgliedstaaten betreffenden 
schweren Kriminalität, des Terrorismus und der Kriminalitätsformen, die ein 
gemeinsames Interesse verletzen, das Gegenstand einer Politik der Union ist, zu 
unterstützen und zu verstärken. 

(2) Das Europäische Parlament und der Rat legen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen den Aufbau, die Arbeitsweise, den 
Tätigkeitsbereich und die Aufgaben von Europol fest. Zu diesen Aufgaben kann 
Folgendes gehören: 

a) Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analysieren und Austauschen von Informationen, 
die insbesondere von den Behörden der Mitgliedstaaten oder Drittländern 
beziehungsweise Stellen außerhalb der Union übermittelt werden; 



b) Koordinierung, Organisation und Durchführung von Ermittlungen und von 
operativen Maßnahmen, die gemeinsam mit den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten oder im Rahmen gemeinsamer Ermittlungsgruppen durchgeführt 
werden, gegebenenfalls in Verbindung mit Eurojust. 

Durch diese Verordnungen werden ferner die Einzelheiten für die Kontrolle der 
Tätigkeiten von Europol durch das Europäische Parlament festgelegt; an dieser Kontrolle 
werden die nationalen Parlamente beteiligt. 

(3) Europol darf operative Maßnahmen nur in Verbindung und in Absprache mit den 
Behörden des Mitgliedstaats oder der Mitgliedstaaten ergreifen, deren Hoheitsgebiet 
betroffen ist. Die Anwendung von Zwangsmaßnahmen bleibt ausschließlich den 
zuständigen einzelstaatlichen Behörden vorbehalten. 



Art. 119 AEUV: Grundsätze der Wirtschafts- und Währungspolitik 

(1) Die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Union im Sinne des Artikels 3 des Vertrags 
über die Europäische Union umfasst nach Maßgabe der Verträge die Einführung einer 
Wirtschaftspolitik, die auf einer engen Koordinierung der Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedstaaten, dem Binnenmarkt und der Festlegung gemeinsamer Ziele beruht und 
dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet ist. 

 (2) Parallel dazu umfasst diese Tätigkeit nach Maßgabe der Verträge und der darin 
vorgesehenen Verfahren eine einheitliche Währung, den Euro, sowie die Festlegung und 
Durchführung einer einheitlichen Geld- sowie Wechselkurspolitik, die beide vorrangig 
das Ziel der Preisstabilität verfolgen und unbeschadet dieses Zieles die allgemeine 
Wirtschaftspolitik in der Union unter Beachtung des Grundsatzes einer offenen 
Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb unterstützen sollen. 

(3) Diese Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Union setzt die Einhaltung der folgenden 
richtungweisenden Grundsätze voraus: stabile Preise, gesunde öffentliche Finanzen und 
monetäre Rahmenbedingungen sowie eine dauerhaft finanzierbare Zahlungsbilanz. 

 

Art 121 AEUV: Wirtschaftspolitik als gemeinsames Interesse 

 (1) Die Mitgliedstaaten betrachten ihre Wirtschaftspolitik als eine Angelegenheit von 
gemeinsamem Interesse und koordinieren sie im Rat nach Maßgabe des Artikels 120. 

(2) Der Rat erstellt auf Empfehlung der Kommission einen Entwurf für die Grundzüge 
der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union und erstattet dem Europäischen 
Rat hierüber Bericht. 

Der Europäische Rat erörtert auf der Grundlage dieses Berichtes des Rates eine 
Schlussfolgerung zu den Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der 
Union. Auf der Grundlage dieser Schlussfolgerung verabschiedet der Rat eine 
Empfehlung, in der diese Grundzüge dargelegt werden. Der Rat unterrichtet das 
Europäische Parlament über seine Empfehlung. 

(3) Um eine engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik und eine dauerhafte 
Konvergenz der Wirtschaftsleistungen der Mitgliedstaaten zu gewährleisten, überwacht 
der Rat anhand von Berichten der Kommission die wirtschaftliche Entwicklung in jedem 
Mitgliedstaat und in der Union sowie die Vereinbarkeit der Wirtschaftspolitik mit den in 
Absatz 2 genannten Grundzügen und nimmt in regelmäßigen Abständen eine 
Gesamtbewertung vor. 



 III.D: WEITERE BEREICHE VON INTERESSE 
 

Art. 48 AEUV: Verbindung von sozialer Sicherheit und Freizügigkeit von 
Arbeitnehmern 
 
Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren die auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit für die Herstellung 
der Freizügigkeit der Arbeitnehmer notwendigen Maßnahmen; zu diesem Zweck führen 
sie insbesondere ein System ein, das zu- und abwandernden Arbeitnehmern und 
Selbstständigen sowie deren anspruchsberechtigten Angehörigen Folgendes sichert: 

a) die Zusammenrechnung aller nach den verschiedenen innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften berücksichtigten Zeiten für den Erwerb und die 
Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs sowie für die Berechnung der 
Leistungen; 

b) die Zahlung der Leistungen an Personen, die in den Hoheitsgebieten der 
Mitgliedstaaten wohnen. 

Erklärt ein Mitglied des Rates, dass ein Entwurf eines Gesetzgebungsakts nach Absatz 1 
wichtige Aspekte seines Systems der sozialen Sicherheit, insbesondere dessen 
Geltungsbereich, Kosten oder Finanzstruktur, verletzen oder dessen finanzielles 
Gleichgewicht beeinträchtigen würde, so kann es beantragen, dass der Europäische Rat 
befasst wird. In diesem Fall wird das ordentliche Gesetzgebungsverfahren ausgesetzt. 
Nach einer Aussprache geht der Europäische Rat binnen vier Monaten nach Aussetzung 
des Verfahrens wie folgt vor: 

a) er verweist den Entwurf an den Rat zurück, wodurch die Aussetzung des 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens beendet wird, oder 

b) er sieht von einem Tätigwerden ab, oder aber er ersucht die Kommission um 
Vorlage eines neuen Vorschlags; in diesem Fall gilt der ursprünglich 
vorgeschlagene Rechtsakt als nicht erlassen. 

 



 

Art. 57 AEUV: Dienstleistungen 

Dienstleistungen im Sinne der Verträge sind Leistungen, die in der Regel gegen Entgelt 
erbracht werden, soweit sie nicht den Vorschriften über den freien Waren- und 
Kapitalverkehr und über die Freizügigkeit der Personen unterliegen. 

Als Dienstleistungen gelten insbesondere: 

a) gewerbliche Tätigkeiten, 

b) kaufmännische Tätigkeiten, 

c) handwerkliche Tätigkeiten, 

d) freiberufliche Tätigkeiten. 

Unbeschadet des Kapitels über die Niederlassungsfreiheit kann der Leistende zwecks 
Erbringung seiner Leistungen seine Tätigkeit vorübergehend in dem Mitgliedstaat 
ausüben, in dem die Leistung erbracht wird, und zwar unter den Voraussetzungen, 
welche dieser Mitgliedstaat für seine eigenen Angehörigen vorschreibt. 

 

Art. 59 AEUV: Dienstleistungen 

 (1) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
Richtlinien zur Liberalisierung einer bestimmten Dienstleistung. 

(2) Bei den in Absatz 1 genannten Richtlinien sind im Allgemeinen mit Vorrang 
diejenigen Dienstleistungen zu berücksichtigen, welche die Produktionskosten 
unmittelbar beeinflussen oder deren Liberalisierung zur Förderung des Warenverkehrs 
beiträgt. 

 

Art. 60 AEUV: Dienstleistungen 

Die Mitgliedstaaten bemühen sich, über das Ausmaß der Liberalisierung der 
Dienstleistungen, zu dem sie aufgrund der Richtlinien gemäß Artikel 59 Absatz 1 
verpflichtet sind, hinauszugehen, falls ihre wirtschaftliche Gesamtlage und die Lage des 
betreffenden Wirtschaftszweigs dies zulassen. 

Die Kommission richtet entsprechende Empfehlungen an die betreffenden Staaten. 

 
 


